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Kantonsrat St.Gallen  22.06.02 
 

 
 
 

V. Nachtrag zum Gesundheitsgesetz 
 
 
 
Anträge vom 3. April 2006 
 
 
 
FDP-Fraktion 

 
 
 
Art. 52bis Bst. b:  Streichen. 
 
 Bst. d:   Streichen. 
 
 

Begründung: 
 
Da die öffentliche Hand im Bereich der Gesundheitspräven-
tion sowie dem Jugendschutz hinsichtlich des Tabakkon-
sums eine Vorbildfunktion wahrnehmen sollte, ist ein Wer-
beverbot für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit 
Tabakersatzstoffen auf sämtlichen öffentlichen Grundstü-
cken vertretbar. 
 
Die Ausdehnung des Verbotes auf privatem Grund schränkt 
jedoch die Eigentumsgarantie – ein verfassungsmässig ga-
rantiertes Grundrecht – zu stark ein. Deshalb sind Bst. b und 
d zu streichen. 
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